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543 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXVIII. GP 

 

Bericht 
des Finanzausschusses 

über die Regierungsvorlage (502 der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das Alternative 
Investmentfonds Manager-Gesetz, das Immobilien-Investmentfondsgesetz, das 
Investmentfondsgesetz 2011 und das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 geändert werden 

Der vorliegende Gesetzentwurf dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/927 zur Änderung der 
Richtlinien 2011/61/EU und 2009/65/EG im Hinblick auf Übertragungsvereinbarungen, 
Liquiditätsrisikomanagement, die aufsichtliche Berichterstattung, die Erbringung von Verwahr- und 
Hinterlegungsdienstleistungen und die Kreditvergabe durch alternative Investmentfonds, ABl. 
Nr. L 2024/927 vom 26.03.2024. 
Die wesentlichen Änderungen der Richtlinie 2011/61/EU sowie der Richtlinie 2009/65/EG durch die 
Richtlinie (EU) 2024/927 umfassen: 
- die Harmonisierung von Regelungen zu alternativen Investmentfonds (AIF), die Kredite vergeben, 
- die Erweiterung der Liste der Dienstleistungen und Nebendienstleistungen für Alternative 

Investmentfonds-Manager (AIFM) bzw. Verwaltungsgesellschaften von Investmentfonds nach dem 
InvFG 2011, 

- die Festlegung von Standards für AIFM bzw. Verwaltungsgesellschaften von Investmentfonds nach 
dem InvFG 2011, die ihre Funktionen an Dritte übertragen, 

- die Neuregelung im Zusammenhang mit Verwahrdienstleistungen, sowohl bei AIF als auch bei 
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), 

- die Optimierung der Erhebung von Aufsichtsdaten, sowohl bei AIF als auch bei OGAW, und 
- die Neuregelung des Einsatzes von Liquiditätsmanagementinstrumenten, sowohl bei AIF als auch 

bei OGAW. 
Durch die Richtlinie (EU) 2024/927 und die entsprechende Änderung des AIFMG soll das Recht von 
AIF, Kredite zu vergeben, anerkannt und gemeinsame Vorschriften zur Kreditvergabe festgelegt werden. 
Hintergrund ist, dass die Kreditgewährung durch AIF eine alternative Finanzierungsquelle für die 
Realwirtschaft sein kann und gleichzeitig Risiken, die von einer solchen Kreditvergabe ausgehen, 
berücksichtigt werden sollen. Um Liquiditätsinkongruenzen zu vermeiden, ist für kreditvergebende AIF 
grundsätzlich die geschlossene Form vorgeschrieben, wobei unter gewissen Voraussetzungen, 
insbesondere an das Liquiditätsmanagementsystem, auch der Betrieb in Form eines offenen AIF zulässig 
sein soll. Die Kreditvergabe von AIF an Verbraucher soll in Österreich untersagt werden. 
Durch die Änderungen des AIFMG und InvFG 2011 wird entsprechend der Richtlinie (EU) 2024/927 der 
Katalog der Dienstleistungen für AIFM und OGAW-Verwaltungsgesellschaften um die Verwaltung von 
Referenzwerten gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und 
Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds 
verwendet werden, und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU sowie der 
Verordnung (EU) Nr. 596/2014, ABl. Nr. L 171 vom 29.06.2016 S. 1, in der Fassung der 
Verordnung (EU) 2023/2869, ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023, ergänzt. Zudem wird die 
Erweiterung der Liste der Nebendienstleistungen gemäß der Richtlinie (EU) 2024/927 umgesetzt, wonach 
AIFM und OGAW-Verwaltungsgesellschaften zum Nutzen Dritter die gleichen Funktionen und 
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Tätigkeiten ausüben dürfen, die sie in Bezug auf die von ihnen verwalteten AIF oder OGAW ausüben, 
sofern potenzielle Interessenkonflikte angemessen ausgeräumt werden. 
Die Informationserfassung und -weitergabe durch aufsichtliche Berichterstattung soll durch die 
Überarbeitung des AIFMG und InvFG 2011 verbessert werden. Es sollen insbesondere doppelte 
Berichtspflichten und der damit verbundene Mehraufwand für AIFM und OGAW bzw. OGAW-
Verwaltungsgesellschaften verringert werden. 
Ein weiteres Thema, welches durch die Änderung des AIFMG und InvFG 2011 neu geregelt wird, ist das 
Liquiditätsmanagement. AIFM, welche offene AIF verwalten, sowie OGAW sollen mindestens zwei 
Liquiditätsmanagement-Instrumente auswählen, um in der Lage zu sein, auch unter angespannten 
Marktbedingungen einem Rückgabedruck standzuhalten. Ist ein AIF oder OGAW als Geldmarktfonds 
gemäß der Verordnung (EU) 2017/1131 zugelassen, so kann der AIFM bzw. OGAW beschließen, nur ein 
Liquiditätsmanagement-Instrument auszuwählen. Liquiditätsmanagement-Instrumente sind beispielsweise 
Rücknahmebeschränkungen, die Verlängerung der Kündigungsfristen der Anteilinhaber, eine 
Rückgabegebühr, das Swing Pricing, das Dual Pricing, eine Verwässerungsschutzgebühr oder die 
Sachauskehr. Bei Swing Pricing und Dual Pricing handelt es sich jeweils um einen im Voraus 
festgelegten Mechanismus. Beim Swing Pricing wird der Nettoinventarwert der Anteile eines 
Investmentfonds durch Anwendung eines Faktors (‚Swing-Faktor‘) angepasst, der die Liquiditätskosten 
berücksichtigt. Beim Dual Pricing werden die Zeichnungs-, Rückkaufs- und Rücknahmepreise für die 
Anteile eines Investmentfonds festgelegt, indem der Nettoinventarwert pro Anteil um einen Faktor 
angepasst wird, der die Liquiditätskosten abbildet. Die ausgewählten Liquiditätsmanagement-Instrumente 
sollten für die Anlagestrategie, das Liquiditätsprofil und die Rücknahmepolitik des AIF bzw. OGAW 
geeignet sein. Ein AIFM bzw. OGAW darf darüber hinaus in außergewöhnlichen Fällen, wenn Umstände 
vorliegen, die dies erforderlich machen und wenn es unter Berücksichtigung der Interessen der AIF-
Anleger gerechtfertigt ist, das Instrument der Aussetzung von Zeichnungen, Rückkäufen und 
Rücknahmen oder das Instrument der Abspaltung illiquider Anlagen einsetzen. Wenn der AIFM das 
Liquiditätsmanagement-Instrument der Aussetzung von Zeichnungen, Rückkäufen und Rücknahmen 
aktiviert oder deaktiviert, hat ein AIFM unverzüglich die FMA zu informieren. Bei Aktivierung oder 
Deaktivierung der Liquiditätsmanagement-Instrumente der Rücknahmebeschränkungen, Verlängerung 
der Kündigungsfristen der Anteilinhaber, Rückgabegebühr, Swing Pricing, Dual Pricing, 
Verwässerungsschutzgebühr oder Sachauskehr hat der AIFM bzw. OGAW die FMA nur zu informieren, 
wenn die Liquiditätsmanagement-Instrumente in einer Weise aktiviert oder deaktiviert wurden, die nicht 
dem normalen Geschäftsverlauf gemäß den Fondsbedingungen oder der Satzung des AIF bzw. OGAW 
entspricht. 
Inkrafttreten: 
Die Änderungen des AIFMG und des InvFG 2011 aufgrund der Richtlinie (EU) 2024/927 sollen mit 
16. April 2026 in Kraft treten. 
Kompetenzgrundlage: 
Der vorliegende Entwurf stützt sich auf Art. 10 Abs. 1 Z 5 B-VG (Kredit-, Börse- und Bankwesen). 
 
Der Finanzausschuss hat die gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 23. Juni 2026 in 
Verhandlung genommen. An der Debatte beteiligten sich außer dem Berichterstatter Abgeordneter Kai 
Jan Krainer die Abgeordneten MMag. DDr. Hubert Fuchs, Mag. Nina Tomaselli, Mag. Christoph 
Pramhofer und Mag. (FH) Kurt Egger sowie die Staatssekretärin im Bundesministerium für Finanzen 
MMag. Barbara Eibinger-Miedl. 
 
Bei der Abstimmung wurde der in der Regierungsvorlage enthaltene Gesetzentwurf mit Stimmenmehrheit 
(dafür: F, V, S, N, dagegen: G) beschlossen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Finanzausschuss somit den Antrag, der Nationalrat wolle dem 
von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf (502 der Beilagen) die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 2026 06 23 

 Kai Jan Krainer Andreas Ottenschläger 
 Berichterstattung Obmann 
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